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Die Entwicklung der M onopolkontrolle in Schweden
Dr. Egon Tuditfeldt, Hamburg U

Bei dem Begriff Monopolkontrolle deiikt man zu
nächst an jene Gesetzgebung, die in  der W irt

schaft eine W ettbewerbsordnung berstellen und 
sichern sowie die W irtschaftssubjekte und -Vorgänge 
in den Bereichen überwachen soll, die aus irgend- 
weldien Gründen nicht dem Drude der Konkurrenz 
unterliegen. Dabei geht man gewöhnlich von der 
Vorstellung aus, daß -die Unternehmer von einem 
inneren Drang zu ökonomischen Bindungen getrieben 
werden und daß es nun Aufgabe des Staates sei (vor
ausgesetzt, daß er die Idee der Konkurrenz bejaht). 
Umfang und Inhalt dieser Bindungen einzuschränken 
und — wo immer es möglich ist — sie aufzulösen. 
Daß die Bekämpfung wirtschaftlicher Macht ihren 
Impuls audi von niditstaatlidier Seite her empfan
gen karni' und der Staat hierbei nur unterstützend mit
zuwirken braucht, wird häufig überseheni. Die Haupt
rolle des Staates ist auch in diesem Zusammenhang 
schon fast zu einem Dogma geworden.
Eines der besten, vielleicht das beste Beispiel für eine 
in diesem Sinne ganz „undogmatisdie“ Anti-Monopol- 
poliük liefert Schweden. A ls das schwedische Kartell
gesetz am 1. August 1946 in Kraft trat, konnte es auf 
eine Vorgeschichte zurückblicken, die ebenso inter
essant wie einmalig und beispielgebend ist. Nicht 
der Staat war hier die treibende Kraft, sondern die 
schwedische Genossenschaftsbewegung. Die verschie
denen Untersuchungskommissionen, denen — wie in 
den meisten Ländern, so auch in Schweden — ein 
wesentlicher Anteil an der Entwicklung der Monopol
gesetzgebung zukommt, haben seit dreißig Jahren 
immer wieder die bedeutenden Erfolge hervorgeho
ben, die von den Genossenschaften bei der Bekämp
fung der Monopole erzielt wurden. Darum war es 
nicht verwunderlich, daß das heute geltende Gesetz 
von 1946, wenn es auch noch lange nicht alle Forde
rungen der Genossensdiaften erfüllte, so dodi weit
gehend ihre Erfahrungen berücksichtigte. Man kann 
den besonderen Charakter des schwedischen Kartell
gesetzes, das fast allein auf die Sdiaffung größerer 
Markttransparenz (in Form der Kartellregistrierung) 
abzielt und die eigentliche Monopolbekämpfung der 
Selbsthilfe der Konkurrenten und Verbraucher über
läßt, nur verstehen aus der Erwartung heraus, daß 
mit dieser Maßnahme den Monopolen schon dia Axt 
an die Wurzel gelegt ist. Und diese Erwartung wie
derum nur aus den Erfolgen der Genossenschaften, die 
in Schweden bewiesen haben, daß sie — wenn auch 
nicht auf dem kapitalistischen Prinzip der Gewinn
erzielung fußend — doch sehr wohl unter kapitalisti
schen Bedingungen in der Lage sind, Märkte, die in 
monopolistischen Bindungen erstarrt sind, wieder zu 
beleben und in  den Zustand des W ettbewerbs zurück
zuführen.

W issensdiaftlidier A ssistent am Sozialökonomisdieii Seminar der 
Universität Hamburg.

1899 begann der schwedische Konsumgenossen
schaftsverband den Kampf gegen p rivate Monopole 
zunächst mit publizistischen, 1909 auch m it w irt
schaftlichen Mitteln. Bereits die erste Auseinander
setzung, der sog. „M argarinekrieg", w urde eines der 
interessantesten und anschaulichsten Beispiele für 
Monopolbekämpfung durch M arktstrategie. Das 
höchst dramatische Ringen verlief in zwei Phasen 
von 1909—1911 und von 1920-—1922 und endete mit 
der völligen Niederlage des M argarinekartells. Ähn
liche, für die Genossenschaften erfolgreiche Ausein
andersetzungen fanden seit Mitte der zwanziger Jahre 
mit den Kartellen in der Mühlen-, Haferflocken- und 
Gummischuhindustrie statt. Durch die wirtschaftlichen 
und ideologischen Siege gestärkt, w agte man sich bald 
auch an  internationale Kartelle heran. Auf den 
M ärkten für Autoreifen, Registrierkassen, Kohle und 
Benzin wurden ebenfalls bedeutende Erfolge erzielt. 
Am berühmtesten wurde hier aber der Kampf mit 
dem internationalen Glühlampenkartell (Phoebus), 
dem u. a. der holländische Philips-Konzern, die 
deutsche Osram-Gesellschaft und die am erikanische 
General Electric Co. angehörten, und das den 
schwedischen M arkt lückenlos beherrschte. Hier 
wurde zum ersten Male ein internationales genossen
schaftliches Gegenkartell (Luma) gegründet, das noch 
heute existiert und über drei große und moderne 
Fabriken in Stockholm, Oslo und Glasgow verfügt. — 
Nicht immer war es erforderlich, die M acht der 
Monopole durch einen Preiskampf zu brechen. Manch
mal genügte es schon, wenn die Genossenschaften nur 
auf diese Möglichkeit hinwiesen, um Preissenkungen 
bei kartellierten Produkten faerbeizuführen. In ver
schiedenen Fällen wendete man auch den Erwerb von 
Aktien der kartellierten Unternehmungen m it Erfolg 
an, so bei einem internationalen Linpleumkartell, von 
dessen schwedischem' Mitglied die Genossenschaften 
25 “/o des Aktienkapitals aufkauften, dadurch Einfluß 
auf die Organe der schwedischen Firma gewannen 
und die Preise herabdrücken konnten^).
Der nun über vierzig Jahre währende Kampf der 
schwedischen Genossenschaften gegen monopolistische 
Macht hat den Beweis erbracht, daß die Konsumen
ten auch offensiv gegen künstlich verteuerte Kartell
preise vorzugehen vermögen und nidit nur defensiv, 
wie weithin angenommen wurde. Statt des Staates 
führten hier die Verbraucher, also Private, den Kampf

Im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes, der d ie sdiw edisdie 
M onopolgesetzgebung zum Inhalt haben soll, kann  auf diese 
auBerordentlidi in te ressan te  Entwicklung nicht näher eingegangen 
werden. Im einzelnen sei dazu auf d ie einschlägige L iteratur v e r
wiesen, vor allem auf d ie ausgezeichnete Untersuchung von 
Elisabeth Liefmann-Keil, M onopolbekäm pfung durch spezielle 
M arktstrategie. Ober den Kampf der schwedischen Konsum genos
senschaften gegen w irtschaftliche M achtzusam m enballungen, Schmol- 
lers Jahrbuch, Bd. 67, 1. Halbbd., Berlin 1934; vgl. h ierzu ferner 
M auritz Bonow, K ooperationen och m onopoltendenserna, Koopera
toren, Bd. 36, Jubiläum snum m er, Stockholm 1949, und E. H assel
mann, Der Kampf der schwedischen Konsum genossenschaftsbewe
gung gegen Trusts und K artelle, Konsum genossenschaftliche Rund
schau, 4. Jg ., N r. 12, Hamburg, 25. März 1950.
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durch. Statt mit gesetzlichen Restriktionen wurde er 
m it m arktstrategischen'M itteln geführt®). Diese U nter
schiede kennzeichnen die Besonderheiten der schwe
dischen Situation, die den H intergrund der Monopol
gesetzgebung darstellt, und ohne deren Kenntnis die 
Eigentümlichkeiten der gesetzlichen Entwicklung und 
Problematik nur schwer verständlich sind.

STAATLICHE MASSNAHMEN VOR 1946
Am Anfang der staatlichen Monopolpolitik in  Schwe
den s teh t ein  im Dezember 1911 von der Regierung 
eingesetzter Sadiverständigenaussdiuß, der erstm alig 
die schwedische W irtschaft auf das Vorhandensein 
und die Auswirkungen von Kartellen und Trusts 
untersuchen sollte^). Zur Abfassung eines Gutachtens 
kam  es nicht, d a  durch den ersten  W eltkrieg die 
Tätigkeit des Ausschusses unterbrochen wurde. 1920 
w urden dann im Parlam ent m ehrere A nträge gestellt, 
die von der Regierung die erneute Einsetzung einer 
Kommission forderten, deren Aufgabe nun vor allem 
in der beschleunigten Ausarbeitung eines Kartell
gesetzentwurfes bestehen sollte. Die Regierung ent- 
spradi dem Wunsche des Parlamentes und beauftragte 
eine Kommission damit, einen diesbezüglichen Ent
wurf vorzulegen. Das bereits im Dezember 1921 fertig
gestellte Gutachten sah  die Bildung eines neunköp
figen Gremiums vor, dessen Tätigkeit auf drei Jahre 
befristet sein sollte. W ie seinerzeit der Ausschuß von 
1911 sollte die Kommission die monopolistischen Bin
dungen und M achtgebilde in  der schwedischen W irt- 
echaft untersuchen. Erst auf Grund dieser Unter
suchungen sollte dann die Notwendigkeit einer be
sonderen Gesetzgebung festgestellt werden.
Als es nach einiger Zeit schien, daß offenbar keine 
weiteren Schritte unternommen wurden, kam es 1924 
Im schwedischen Reichstag zu einer großen Kartell
debatte. Ihr Ergebnis w ar ein Gesetzentwurf, den die 
Regierung Anfang 1925 dem Parlam ent vorlegte und 
den dieses am 18. Juni 1925 annahm. Am 1. Juli des
selben Jahres tra t das Gesetz in  Kraft®). Es schuf die 
Möglichkeit zur Untersuchung monopolistischer V er
hältnisse — allerdings nur dann, wenn berechtigte 
Gründe zu der Annahme Vorlagen, daß diese tatsäch
lich gegeben waren. Uber die jeweils festgestellten 
Ergebnisse m ußte d ie  Untersuchungsinstanz, die in 
jedem  Einzelfall zu ernennen w ar (im Gesetz vor
gesehen w aren entweder Behörden oder besondere 
Sachverständige), der Regierung ©inen Bericht er
statten, den diese veröffentlichen konnte, wenn sie es 
für richtig hielt. Irgendwelche Maßnahmen w aren —
•) Daß ein genügend großer M arktanteil h ierzu V oraussetzung ist, 
bedarf keiner Erläuterung. In  Sdiw eden w erden heu te  20—25 "Ä 
a lle r Lebensm ittelkäufe in Konsum läden getätig t, ü b e r  15 "/o des 
gesam ten sd iw edisdien Einzelhandels sind in  H änden der Ge
nossenschaften (vgl. M auritz Bonow, Die sozialen A usw irkungen 
genossenschaftlicher A rbeit in der schwedischen W irtschaft, In ter
nationale  G enossenschaftliche Rundschau, Bd. Aß, Heft 1, London, 
Jan u a r 1950, S. 29). Ebenso besitzen die G enossenschaften einen 
ausreichenden A nteil an  der Produktion, so z. B. 48 Vo bei Glüh
lam pen, 28 "/o bei M argarine und 12 Vo bei Knäckebrot, um nur 
einige B eispiele zu nennen. (Vgl. Der Industriekonzern  der schwe
dischen Konsum vereine, N eue Zürcher Zeitung vom  12. M ai 1950.)
*) Vgl. h ierzu  O swald Lehnich, K artelle und S taat un ter Berück
sichtigung der G esetzgebung des In- und Auslandes, Berlin 1928, 
S. 192/193.
‘) Eine deutsche Ü bersetzung des W ortlau tes findet sich in der 
Kartell-Rundschau, Bd. 34, Berlin 1936.

außer der Veröffentlichung — nicht vorgesehen. Da 
das Gesetz 1946 aufgehoben wurde, interessieren 
weitere Einzelheiten in  diesem Zusammenhang nicht. 
Immerhin bezeichnet das Gesetz von 1925 den Beginn 
einer staatlichen Monopolpolitik in  Schweden. W ie 
auch in  manchen anderen Ländern w ar man sich in 
den zwanziger Jahren  allgem ein über die Möglich
keiten gesamtwirtschaftlicher Schädigungen durch 
Monopole klargeworden, ohne dam it schon zu einer 
konstruktiven wirtschaftspolitischen Linie gelangt zu 
sein. Konkrete Vorstellungen darüber, wie der Staat 
M achtballungen im wirtschaftlichen A lltag wirksam 
gegenübertreten sollte, fehlten noch.
In Schweden zeigte sich bald, daß die fehlende ge
setzliche Bekämpfung des unlauteren W ettbewerbs 
den M onopolisierungsbestrebungen Vorschub leistete. 
Eine die Kartellierung begünstigende Patent- und 
Steuergesetzgebung w irkte in  der gleichen Richtung®). 
So blieb das Gesetz von 1925, das im  Grunde nur eine 
A rt von Kartellaufsichtsgesetz war, praktisch wir
kungslos. Untersuchungskommissionen w urden von 
der Regierung nur in wenigen Fällen eingesetzt (z. B.
1926 bei der Mühlenvereinigungj w eitere U nter
suchungen fanden später in  der Zucker- und Hefe
industrie sowie im Benzinhandel statt). Die Berichte 
der Kommissionen w urden w eder veröffentlicht, noch 
wurden irgendwelche Kartelle aufgelöst oder in  ihrer 
Tätigkeit beschränkt.
1927 legte der Konsumgenossenschaftsverband der 
Regierung eine Denkschrift vor, dn der über die Er
fahrungen der Genossenschaften bei d e r Lösung des 
Monopolproblems berichtet wurde, und' d ie  w eiter 
Vorschläge für eine w irksamere A usgestaltung der 
staatlichen Monopolpolitik enthielt. V or allem for
derte man die Schaffung eines öffentlichen K artell
registers. Sämtliche V ereinbarungen von Kartellen, 
Konzernen und ähnlichen Gebilden, die auf eine Fest
setzung von Preisen und M engen wirtschaftlicher 
Güter abzielten, sollten von Gesetzes wegen für an 
meldungspflichtig erklärt werden. Zur Verwirklichung 
dieses Vorschlages kam  es nicht, da die zuständigen 
Stellen sich ablehnend verhielten und  das Gesetz von 
1925 vorläufig für ausreichend ansahen.
Erst 1935 gelangte ein Sachverständigengutachten zu 
dem Ergebnis, daß ein Ausbau der Kartellgesetz
gebung zweckdienlich sei ’). 1936 ernannte die Re-
") Vgl. h ierzu  Friedrich N eum eyer, K arte llverhä ltn isse  in  Schwe
den, Kartell-Rundschau, Bd. 34, Berlin 1936, und vom selben  V er
fasser, Einschränkungen w irtschaftlicher F reiheit durdbi L izenzver
träge, ebenda, Bd. 35, Berlin 1937.
') Vgl. h ierzu  und zum folgenden Emil Eggmann, Staatliche Kar
te llpo litik  in  Schweden, Schweizerische Zeitschrift für V olksw irt
schaft und S ta tis tik , Bd. 84, Bern 1948, S. 367/368. — U ber das 
dam alige Ausm aß der K arte llierung berichtet Eggm ann: „Schätzun
gen, d ie für d ie  schwedische Industrie  angeste llt w urden, kommen 
für d ie le tz te  V orkriegszeit zum Ergebnis, daß im Durchschnitt 
23 ®/o a lle r für den Inlandsm arkt produzierten  und zum V erkauf 
bestim m ten Industriew aren  karte llgebunden  seien. Die höchsten 
Ziffern ergeben sich für d ie Erd- und Stein industrie m it 55 "/o, 
die elektrische Industrie  m it 54 Vo und d ie Erzgruben-, Eisen-, 
Stahl- und M etallindustrie  m it 39 Vo. V erhältnism äßig w enig oder 
keine K artellbildungen finden sich in der Leder- und Gummi
w arenindustrie , der Instrum entenindustrie  sowie in  der T extil
industrie . Schätzungen, d ie außer den K arte llen  auch d ie mono
polistischen Einzelunternehm ungen und die Staatsm onopole be
rücksichtigen, kom m en für d ie Industrie  auf e inen  A nteil von  im 
M ittel 39 Vo der gebundenen W aren an der gesam ten Inlands
erzeugung, bei der N ahrungsm ittelindustrie a lle in  auf 74 Vo", 
a. a. G., S. 371.

I V / 24



TudiUeldt: M onopolkontrolle in Sdiweden

gieruag dann einen Ausschuß zur Untersuchung der 
Kartellverhältnisse, der '  gleichzeitig Vorschläge 
machen sollte für die weitere Ausgestaltung der Ge
setzgebung. Die siebenköpfige Kommission, deren 
Vorsitz der Nationalökonom und heutige Führer der 
Liberalen Partei Schwedens, Prof. Bertil Ohlin, hatte, 
arbeitete mehrere Jahre an der Lösung der ihr ge
stellten Aufgaben. 1940 w urde das Ergebnis in Form 
eines 450 Seiten starken Berichtes veröffentlicht. Der 
Bericht enthielt im wesentlichen eine gründliche Dar
stellung der Konzentrationsbewegung in den ver
schiedenen W irtschaftszweigen und brachte einen 
interessanten statistischen Vergleich der Preise für 
kartellgebundene tmd freie Güter in  den Jahren 
1920—1938; im weiteren enthielt er u. a. noch eine 
Renditenstatistik. Konkrete Vorschläge für gesetz
geberische Maßnahmen wurden von der Kommission 
nicht gemacht, wenn man von einigen allgemeinen 
Bemerkungen absieht.
Der zweite W eltkrieg führte zu einem verm ehrten 
Einfluß der Kartelle, da man sie — wie in Deutsch
land, Großbritannien und anderen Ländern — . in 
den Lenkungsapparat der Kriegswirtschaft einbaute. 
Auch wirkten sich gewisse Maßnahmen der Preis- 
und Investitionspolitik in  manchen Fällen kartell
fördernd aus. W ährend z. B. im Lebensmittelsektor 
die Konkurrenz durch ein rechtzeitig eingeführtes 
und lückenloses System von preispolitischen und 
Rationierungsmaßnahmen gänzlich ausgeschaltet wurde, 
und damit auch kein Raum mehr blieb für private 
Marktabreden, erfolgte die Lenkung im Investitions
gütersektor, vor allem in der Bauwirtschaft, durch 
Genehmigungsverfahren, also nicht marktkonforme 
Eingriffe. Die Folge waren hier sowohl ein geringerer 
Wirkungsgrad der Preiskontrolle als auch eine stei
gende Tendenz zu monopolistischen Abmachungen. 
In ähnlicher Richtung hat sich übrigens auch die feh
lende Auslandskonkurrenz, die auf den schwedischen 
Märkten bis heute noch nicht wieder zur vollen Ent
faltung gekommen ist, bemerkbar gemacht. Trotzdem 
wurde das Monopolproblem nicht vernachlässigt. Die 
1944 eingesetzte Kommission für wirtschaftliche 
Nachkriegsplanung, deren Vorsitz der National
ökonom Prof. Gunnar IMyrdal (nach dem Kriege 
schwedischer Wirtschaftsminister, heute Leiter der 
UN.-Whtschafts-Kommission für Europa) innehatte, 
beschäftigte sich seit Beginn ihrer Tätigkeit auch mit 
dieser Frage. Im September 1945 gab die Kommission 
einen Bericht herausi, der das Gutachten von 1940 für 
die Kriegszeit ergänzte und zugleich den Entwurf 
eines Kartellgesetzes enthielt, das an die Stelle des 
Gesetzes von 1925 treten sollte. Der Unterausschuß 
der Kommission für wirtschaftliche Nachkriegs
planung, der für diesen Bericht verantw ortlich zeich
nete, stand unter Leitung der Nationalökonomin Prof. 
Karin Kock, die später Myrdals Nachfolgerin auf dem 
Posten des W irtschaftsministers werden sollte.
Der Entwurf des neuen Kartellgesetzes wurde im 
nächsten Jahre mach einigen unwesentlichen Ände
rungen vom schwedischen Parlament als Gesetz ver

abschiedet und vom König am 29. Juni 1946 unter
zeichnet®). Am 1. August 1946 trat es in  Kraft, wo
mit gleichzeitig das oben erwähnte Gesetz von 1925 
aufgehoben wurde.

DAS KARTELLGESETZ VON 1946 
Das heute geltende schwedische Kartellgesetz dürfte 
mit seinen fünfzehn Paragraphen (von denen zehn 
nur aus einem Satz bestehen) eines der kürzesten 
Gesetze dieser A rt überhaupt sein. Es wäre jedoch 
falsch, im Vergleich mit den teilweise wesentlich 
umfangreicheren diesbezüglichen Gesetzen anderer 
Länder daraus eine negative Beurteilung abzuleiten. 
Denn hinter dem schwedischen Gesetz steht eine 
ganz bestimmte Auffassung vom Monopolproblem 
und der Haltung, die der Staat zu diesem Problem ein
zunehmen hat.
Bezeichnend is t schon der Zweck des Gesetzes. Im 
§ 1 w ird er dahingehend definiert, daß durch Regi
strierung der den W ettbewerb einengenden Ab
machungen und durch besondere Einzeluntersuchun
gen den schädlichen W irkungen der Konkurrenz
beschränkungen in der W irtschaft v o r  g e b e u g t  
werden soll. — Der Gesetzgeber will also ausdrück
lich konstruktive W ettbewerbs- und nicht restriktive 
Anti-Monopolpolitik treiben. Auch bat er es peinlich 
vermieden, im Gesetz die in der Literatur so  oft recht 
freigiebig aufgezählten schädlichen W irkungen zu 
definieren. Dies geschah vielmehr in dem  erwähnten 
Gutachten der Kommission für w irtschaftliche Nach
kriegsplanung aus dem Jahre 1945. Hier w urden in 
erster Linie die Beeinträchtigung der Konsumenten
interessen und der Vollbeschäftigung durch w illkür
liche Hemmung des technischen Fortschritts, Produk
tionsbeschränkungen und künstliche A ufrechterhal
tung überhöhter Preise genannt.
Die Durchführung der beiden in § 1 genannten Auf
gaben (Registrierung und Einzeluntersuchung) er
folgt durch eine vom König zu bestimmende Stelle. — 
Beauftragt wurde hiermit später das W irtschafts
ministerium, das seinerseits ein besonderes Monopol
untersuchungsbüro (Monopolutredningsbyran) einrich
tete (im folgenden kurz als Monopolamt bezeichnet). 
Entsprechend seiner doppelten Aufgabenstellung hat 
dieses Amt zwei Abteilungen; die eine führt das 
Kartellregister, -die andere stellt Untersuchungen in 
Einzelfällen an.
Die §§ 2—5 des Gesetzes behandeln die Kartellregi
strierung. Jeder, der gewerbsmäßig bestimmte. Vom 
Monopoiamt angegebene W aren verkauft oder 
Dienstleistungen ausführt, k a n n  dazu aufgefordert 
werden, dem Amt eine Meldung darüber einzureichen, 
ob er Kartellabsprachen eingegangen ist, sich solchen 
Absprachen angeschlossen oder sonst an  irgend
welchen, den freien W ettbewerb beschränkenden 
Abmachungen teilhat, die sich auf Preis-, Prodhk- 
tions-, Absatz- oder Transportbedingungen innerhalb 
des Landes beziehen. Dasselbe gilt für alle, die ge
werbsmäßig m it in- und ausländischen Geldsorten,
•) Lag om övervakning av  konkurrensbegränsning inom näringslivet. 
Svensk Föriattningssam ling, N r. 448, 1946.
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Devisen und W ertpapieren handeln, Immobilien auf
lassen oder veräußern, Nutzungsrechte für gewisse 
Dinge ausüben, sowie Hotel- und Pensionsunterneh
mungen betreiben, die der staatlichen Genehmigungs- 
pflicht unterliegen. Zusammenschlüsse von Unterneh
m ern sind dabei grundsätzlich einzelnen Unterneh
m ern gleichgestellt. Der Anmeldungspflicht können 
nicht nur Kartellabsprachen unterworfen werden, die 
zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits bestehen, son
dern  auch solche, die bis zu einem bestimmten Zeit
punkt noch getroffen werden. Der Anmeldung ist eine 
Abschrift des oder der betreffenden Verträge beizu
fügen. Ebenso sind alle Handlungen zu beschreiben, 
deren  Kenntnis erforderlich ist, um Inhalt und Aus- 
w'irkungen des Kartellvertrages zu verstehen. Ist der 
V ertrag ausschließlich oder überwiegend mündlich 
geschlossen worden, muß bei der Anmeldung sein 
vollständiger Inhalt w iedergegeben werden. A lle w ett
bewerbsbegrenzenden Abmachungen, die dem Mono
polamt durch Anmeldung oder auf dem W ege be
sonderer Untersuchungen bekarmt werden, sind in 
das Kartellregister einzutragen.
Der entscheidende Punkt dieser Bestimmungen ist 
darin zu sehen, daß Kartellvereinbarungen nur dann 
angemeldet werden müssen, wenn das Monopolamt 
dies verlangt. Eine allgemeine Registrierpflicht, wie 
sie der Konsumgenossenschaftsverband seit 1927 for
dert, wurde also durch das geltende Gesetz nicht ver
wirklicht. Der Gesetzgeber w ollte dam it der N ot
wendigkeit eines großen bürokratischen Apparates 
entgehen, obwohl nun natürlich ein gewisses Risiko 
besteht, daß einige Kartelle unbekannt bleiben. W ich
tig ist weiter, daß das Monopolamt bei der Entschei
dung, welche Abmachungen oder W irtschaftszweige 
es der Registrierpflicht unterstellen will, unabhängig 
ist (was gewisse Empfehlungen von Parlam ent und 
Regierung nicht ausschließt). Ausgenommen von der 
Anwendung des Gesetzes sind der Arbeitsm arkt und 
die Exportwirtschaft. Desgleichen fallen Einkaufs
kartelle nicht unter das Gesetz (da sie ihrem  W esen 
nach auf eine Senkung der Preise abzielen). Registrier
pflichtig sind dagegen öffentlich-rechtliche und ge
mischtwirtschaftliche Unternehmungen. Angesichts 
der Tatsache, daß Schweden seit 1932 ein sozialistisch 
regiertes Land ist, dürfte diesem Umstand besondere 
Bedeutung zukommen. — Erwähnenswert ist noch, 
daß durch eine Verordnung vom 20. Dezember 1946 
die Durchführung des Gesetzes bei allen Bank-, W ert
papier- und Versicherungsunternehmungen aus den 
Befugnissen des Monopolamtes herausgenommen und 
den auf diesen Gebieten bereits vorhandenen Inspek
tionsbehörden übertragen w u rd e”).
Die §§ 6—8 haben die besonderen Untersuchungen 
zum Gegenstand, 'die das Monopolamt immer dann 
vorzunehmen hat, wenn es auf Grund der registrierten 
Abmachungen oder sonstigen Anzeichen Anlaß zu 
der Befürchtung zu haben glaubt, daß die fraglichen 
Handlungen sich schädlich auf d ie  Preis-, Pro.duk- 
tions-, Absatz- oder Transportverhältnisse im Lande
’) s. Svensk Författnlngssam ling. N r. 774, 1946.

auswlrken. Beschließt das Amt eine solche Unter
suchung oder w ird es durch Regierung oder Parla
ment beauftragt, dann hat es sowohl festzustellen, ob 
tatsächlich Konkurrenzbegrenzungen vorliegen, als audi 
im bejahenden Falle, ob sie die erw ähnten schäd
lichen W irkungen au sü b en ‘“). Um die Untersuchun
gen durchführen zu können, kann das ¡Monopolamt 
von den Betroffenen Einsicht in  alle Unterlagen 
(Geschäftsbücher, Korrespondenzen, Preislisten usw.), 
die für die Untersuchung Bedeutung haben können, 
sowie alle weiteren Angaben verlangen, die als er
forderlich angesehen werden. Der zur A uskunftsertei
lung Verpflichtete kann auf gefordert werden, persön
lich vor dem Amt zu erscheinen. Eine Ausnahme hin
sichtlich der Auskunftspflicht wird nur bei Geschäfts
geheimnissen technischer N atur gemacht. Bei Fällen, 
in  denen durch die Veröffentlichung idie w irtschaft
lichen Belange eines Unternehmens geschädigt w er
den können, gelten besondere Bestimmungen, die nidit 
im Gesetz selbst niedergelegt sind *̂).
Die restlichen §§ 9—15 behandeln im w esentlichen die 
Strafmöglichkeiten, die dem Monopolamt ein größeres 
Gewicht verleihen sollen
Diese Druckmittel schienen erforderlich, weil das 
Amt keinerlei Exekutivgewalt hat. Es hat nicht ein
mal das Recht, bei Feststellung schädigender W ir
kungen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen. Diese sind 
ausschließlich Parlam ent und Regierung Vorbehalten. 
Diese scharfe Abgrenzung der Kompetenzen ist eben
so bezeichnend für die schwedische Auffassung vom 
Monopolproblem, w ie die im Gesetz fehlende Defi
nition, was unter schädlichen W irkungen zu verstehen 
ist. Man geht dabei von der Erwägung aus, daß — 
wie Eggmann schreibt — „erst die Ergebnisse der 
Untersuchung das tatsächliche Vorhandensein von 
M ißbrauchen erweisen können, zudem käme eine 
Untersuchung, die vorzunehm en von genau bezeich- 
neten Voraussetzungen abhängig gem acht würde, 
einer Anklageschrift gleich und wäre demzufolge mit 
den Aufgaben und Kompetenzen des Kartellam tes 
nicht zu vereinbaren" Das Monopolamt soll durch 
die Beschränkung auf Registrierung und Unter
suchungstätigkeit in  die Lage versetzt werden, unab
hängig und objektiv zu arbeiten. A ndererseits hält 
man in Schweden die M aßnahmen zur Herstellung 
einer W etitbewerbsordnung für so wichtig, daß man 
nur von höchster Stelle aus über sie entscheiden will.
‘") In England w ird zw lsdien d iesen  beiden  U ntersudiungsm öglidi- 
ke iten  streng  geschieden, w ie auch das an  sich unabhängige eng
lische M onopolam t ausschließlich nur auf W eisung des H andels
am tes Untersuchungen durchführen darf. Vgl. hierzu Egon Tucht- 
feldt. Die Entwicklung der M onopolkontrolle ln  England, W irt
schaftsdienst, Bd. 30, H eft 1, Ham burg, Jan u ar 1950, S. 25.
“ ) s. Svensk Författningssam ling. N r. 449 und 450, 1946.
‘*) So kann  jem and, der es un terläß t, konkurrenzbegrenzende A b
machungen innerhalb  der vom  M onopolam t festgesetz ten  Zeit an 
zum elden, oder der bei einer solchen Anm eldung oder anläßlich 
einer besonderen  U ntersuchung fahrlässig  oder vorsätzlich unrich
tige A ngaben macht, m it G eldstrafen beleg t w erden (eine Höchst
grenze is t im G esetz nicht genannt). Unter besonders erschw eren
den U m ständen sind G efängnisstrafen  bis zu sechs M onaten 
vorgesehen. In te ressan t is t d ie Bestimmung, daß d iese  Strafm ög
lichkeiten auch dann zur A nw endung kommen köim en, w enn ein 
M itglied e iner U ntersnchungskom m ission K enntnisse, zu denen es 
in  A usübung seiner T ätigkeit gelang t 1st, oder d ie  es sidi» in 
diesem  Zusam m enhang verschafft hat, dazu benutzt, um sich oder 
anderen  V orte ile  zu verschaffen oder irgendw elche Schäden an
zurichten.
“ ) Eggmann, a. a. O., S. 369.
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Welche Maßnahmen können nun in  diesem Zusam
menhang ergriffen werden? Zunächst läßt sich fest
stellen, daß das Schwergewicht der ganzen schwe
dischen Monopolpolitik eindeutig auf der indirekten 
korrektiven Wirkung liegt, die man vom Kartell
register erwartet. Hierüber wird im nächsten Ab
schnitt ausführlicher zu berichten sein. — W ährend 
die Auswahl der registrierten Kartellabmachungen, 
die veröffentlicht werden sollen, dem Monopolamt 
überlassen ist, hat über die ganze oder teilweise 
Publikation der Unterlagen und Ergebnisse von Son
deruntersuchungen allein die Regierung zu entschei
den Solche Sonderuntersuchungen erfolgten bisher 
z. B. über die M arktverhältnisse im Landmaschinen
handel und im Eisen- und Baustahlgroßhandel. Eine 
dritte Untersuchung befaßte sich mit der Kosten- 
vmd Preisgestaltung für Heizungs- und sanitäre An
lagen (Produktion, Vertrieb, Installation^®). — Unter 
den weiteren Maßnahmen steht an  erster Stelle die 
Ernennung einer Kommission, deren Aufgabe es ist, 
von den Kartellmitgliedern auf dem Verhandlungs
wege einen freiwilligen Verzicht auf 'die zur Dis
kussion stehenden Abreden zu erreichen. Bleibt die- 

\ser Versuch erfolglos, dann kann die Regierung dem 
Parlament die Herabsetzung oder Abschaffung der in 
Frage kommenden Importzölle vorschlagen, um das 
Kartell dem verstärkten Druck ausländischer Kon
kurrenten auszusetzen. Diese Maßnahme ist natür
lich nur dann geeignet, wenn es sich nicht um ein 
internationales Kartell handelt. W eitere Möglich
keiten bestehen in der Änderung von Konzessions- 
'bedingungen, in  der Errichtung staatlicher Konkur
renzunternehmungen und in der Rationalisierung 
solcher, wenn sie schon bestehen. Die einheitliche 
Linie aller dieser Maßnahmen macht es verständ
lich, daß man staatlichen Eingriffen in die Preis
politik der Kartelle skeptisch gegenübersteht und 
daß man die Sozialisierung als ultima ratio nur sehr 
zurückhaltend anwendet *’).

PROBLEME DER KARTELLREGISTRIERUNG 
Im Mittelpunkt der schwedischen Monopolgesetz
gebung steht zweifellos das Kartellregister, dessen 
W irksamkeit durch ein Mitteilungsblatt erhöht wird, 
das Auszüge aus den registrierten Verträgen bringt. 
Es erscheint unregelmäßig (erste Ausgabe: Juli 1947) 
und hat eine Auflage von 2000 Exemplaren. Davon 
gehen rund 600 an Behörden, Ausschüsse und Biblio
theken, etwa 250 an  die Mitglieder des schwedischen 
Parlaments, 225 an die Zeitungen, 400— 5̂00 wurden 
bisher durchschnittlich im Buchhandel abgesetzt *’).
” ) Vgl. hierzu Eggmann, a. a. O-, S. 370,- ferner Sven Bouvin, 
Schwedische Anti-Kartellgesetzgebung, In ternationale  Genossen- 
sdtaftlidie Rundschau, Bd. 43, Heft 1, London, Januar 1950, S. 38. 
” ) Vgl. hierzu Fredrik Neum eyer, K artelle  und Öffentlichkeit in  
Sdiweden, Internationale Genossenschaftliche Rundschau, Bd. 43, 
Heft 7, London, Ju li 1950, S. 217.

Bezeichnend dafür is t der Anteil des sozialisierten  Sektors in 
der schwedischen W irtsdiaft. Er betrug  1949 z. B. an der gewerb* 
liehen Produktion 2,5 •/•, an  der Elektrizitätserzeugung 40 •/• und 
bei den Eisenbahnen 70 •/• der Schienenlänge (diese Bahnen be
wältigen aber 85 •/• des gesam ten V erkehrs). Vgl. h ierzu Is 
Sweden a Model for Socialism?, The Economist vom  15. O kt. 1949.

Vgl. hierzu Neum eyer. K artelle  und O ffentlidikeit in  Schweden, 
a. a. G., S. 217? ferner allgem ein zum folgenden Lars Eronn, Kar- 
tellregistreringens dilemma, K ooperatören, Bd. 35, Heft 9, Stock- 

..holm, Mai 1948.

Das besondere Gewicht, das der Gesetzgeber auf das 
Kartellregister legt, rührt aus der Erwartung her, daß 
schon die bloße Registrierung einen gewissen Druck 
auf die K artellinteressenten ausübt. Diese Hoffnung 
ist typisch für die schwedische M entalität und die 
Art und Weise, wie man in  Schweden das Funktio
nieren der modernen Demokratie auffaßt. Denn auf 
eine solche W irkung kann man nur in  einem Lande 
rechnen, wo die öffentliche Meinung schnell und vor 
allem nachhaltig auf alle Angriffe gegen das Gemein
wohl reagiert.
Die bald vierjährigen Erfahrungen des Monopolamtes 
(das im Frühjahr 1947 seine Tätigkeit aufnahm) haben 
jedoch die Hoffnungen auf das Kartellregister nur 
teilweise bestätigt. In den ersten beiden Jahren 
zeigte sich ein außerordentlich reges Interesse der 
Öffentlichkeit am Inhalt der registrierten Abmachun
gen ®̂). In der schwedischen Presse wurden zahlreiche 
Informationen des Monopolamtes abgedruckt und 
kommentiert. Die bloße Möglichkeit der Registrierung 
übte tatsächlich eine abschreckende W irkung aus. 
Man wurde nicht nur in  der Formulierung der Kar
tellverträge vorsichtiger, um nicht die öffentliche 
Meinung herauszufoxdem, sondern es wurde auch 
bereits ein Teil der registrierten Abreden freiwillig 
wieder aufgegeben^®).
Es stellte sich dann aber heraus, daß diese Form der 
Kartellpublizität nicht unproblematisch ist, denn als 
Waffe gegen wirtschaftliche Macht muß sie ab- 
stumpfen, sobald sie allzu formalistisch gehandhabt 
wird. So konnte festgestellt werden, daß das Inter
esse der Öffentlichkeit am Kartellregister langsam zu
rückging. Die Hauptursache hierfür dürfte der unter
schiedslose Abdruck wichtiger und unwichtiger Ver
träge im Mitteilungsblatt sein, der den nicht mit der 
M aterie vertrauten Leser rasch gleichgültig werden 
läßt. Inwieweit die Kartellinteressenten ein übriges 
dazu getan haben, um die ihnen unerwünschte Publi
zität zu verringern, läßt sich natürlich nicht konkret 
nachweisen. Gewisse Anzeichen dafür sind aber vor
handen 2“).
Insgesamt lassen sich aus den bisherigen schwedischen 
Erfahrungen mit der Kartellregistrierung wertvolle Er
kenntnisse gewinnen. Es hat sich herausgestellt, daß 
eine neutrale Veröffentlichung auf die Dauer keine 
wirksame Waffe gegen willkürliche Konkurrenz
beschränkungen ist. W enn die Publizierung ohne jeg
liche W ertung erfolgt, gehen die Kartellinteressenten 
kein Risiko mehr ein, zumal wenn schädliche und be
langlose Verträge nebeneinander abgedruckt werden. 
Das einzige Mittel, unä diese W affe wieder zu schär-

Das Register und auf V erlangen auch d ie O rig inalunterlagen 
(V erträge, Preislisten  usw.) können von  jederm ann eingesehen 
w erden. V on d ieser M öglichkeit machen G enossensdiaften  und 
A ußenseiterkonkurrenten  regen  Gebrauch.
«) Bis M itte M ärz 1950 w urden 382 K arte llverträge reg istrie rt. 
Davon w aren b is zum selben Z eitpunkt 87 bere its  w ieder er- 
losdien, zwei w eitere  endeten  m it Ablauf des Jah res  1950. Sieben 
V erträge liefen  ab und w urden durch neue ersetzt, d ie aber nicht 
reg is trie rt w urden. 58 w urden m it m ehr oder w eniger großen A b
änderungen verlängert. 228 Abmachungen blieben unverändert in  
K raft. Vgl. hierzu  The Sw edish C arte l Register, C artel, Bd. 1, 
H eft 1, London, Ju li 1950, S. 27.

Vgl. hierzu  N eum eyer, K artelle  und Ö ffentlichkeit in  Schweden, 
a. a . O ., S. 217/218.
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fen, besteht in der am tlidien Kommentierung durdi 
das Monopolamt. Es würden dann nur die wirklich 
wichtigen Abmachungen in die Presse und damit zur 
Kenntnis der Öffentlichkeit gelangen. Dieser Möglich
keit steht aber in Schweden die im Gesetz verankerte 
N eutralität des Monopolamts gegenüber. W ürde es 
eine Auswahl unter den registrierten Verträgen nach 
ihrer Bedeutung vornehmen, wäre das bereits eine 
Beurteilung. Welche Gefahren sich aus einer solchen 
Differenzierung ergeben können, geht aus der Mög
lichkeit hervor, daß man die registrierten, aber nicht 
veröffentlichten Kartelle dann von Seiten der Inter
essenten als öffentlich sanktioniert ansieht 
Hier liegt also ein echtes Dilemma vor, aus dem es 
unter der geltenden Gesetzgebung keinen Ausweg 
gibt. Zwar hat das Monopolamt seit 1948 gelegentlich 
einzelne Abmachungen von unabhängigen Fachleuten 
kommentieren lassen, um dann den V ertrag samt 
Kommentar in den M itteilungen abzudrucfcen, doch ist 
diese Lösung vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. So
lange die Kartellregistrierung neutral zu erfolgen hat, 
kann ein solches Verfahren gefährlich werden.

ERGÄNZUNGSVORSCHLÄGE
Die aufgezeigten Probleme können jedoch grundsätz
lich nicht die Existenzberechtigung der Kartellregistrie
rung in Zweifel ziehen. Das w äre nur der Fall, wenn 
die Registrierung das einzige Mittel der staatlichen 
Monopolpolitik ist, und die Öffentlichkeit dieser 
Methode völlig gleichgültig gegenübersteht. Die be
sondere schwedische Situation ist aber nun gerade da
durch gekennzeichnet, daß ein in Schweden sehr 
wesentlicher und entscheidender Teil der Öffentlich
keit, nämlich die Genossenschaften, den W ert des 
Kartellregisters sehr wohl zu schätzen wissen. Ihr 
Kampf gegen die Monopole wird durch die Offen
legung der Kartellverträge erheblich erleichtert. Die 
Kartellregistrierung bedeutet eine quantitative und 
(jualitative Erweiterung der M arkttransparenz und 
zählt daher mit Recht zu jenen indirekten M itteln der 
staatlichen Preispolitik, die den Preisbildungsvorgang 
aus dem Dunkel anonym er Bindungen in das helle 
Licht der Konkurrenz rücken wollen. Registrierte Kar
telle sind wesentlich leichter mit marktstrategischen 
M itteln zu bekämpfen als solche, die den Konkurren
ten und Außenseitern unbekannt bleiben. Damit ist 
keineswegs gesagt, daß dieses Verfahren zur Förde
rung des W ettbewerbs nicht noch der Ergänzung be
darf. Im Gegenteil, man ist sich dessen sogar sehr 
bewußt, daß solche ergänzenden Maßnahmen erforder
lich sind, um die W irksam keit der Monopolgesetz
gebung dort zu gewährleisten, wo der Zusammenhang 
zwischen öffentlicher Meinung und öffentlichem W ohl 
allzu locker ist, als daß er schädigende Einflüsse ab- 
wehren könnte.
In welcher Richtung strebt man nun heute in Schweden 
einen Ausbau der Monopolgesetzgebung an? Das 
geltende Gesetz beschäftigt sich nur mit W ettbewerbs
beschränkungen durch vertragliche Abmachungen, also
*') Bisher w urden über drei V ierte l a ller reg istrie rten  K arte llver
träge  auszugsw eise im M itte ilungsblatt veröffentlicht.

rechtlichen Tatbeständen. Nicht weniger wichtig sind 
aber die monopolistischen Formen, die ausschließlich 
oder überwiegend durch wirtschaftliche Kennzeichen 
zu erfassen sind. Konzerne und Trusts können durch 
ihre Unternehmungsgröße oder einen bestimmten 
M arktanteil durchaus in der Lage sein, den W ett
bewerb ganz oder teilweise auszuschalten. H ingewie
sen sei hier nur auf die M arktstellung, die man in den 
angelsächsischen Ländern als „price-leadership“ be
zeichnet.
Auch in Schweden gibt es eine Reihe von Großunter
nehmungen, denen man den Charakter wirtschaft
licher Macht nicht absprechen kann, z. B. in der Eisen-, 
in der Zellstoff- und in der Papierindustrie. Ein 
weiteres typisches Beispiel ist der Druckereitrust, der 
in seinen vielen Betrieben rund 20 000 Arbeitnehmer 
beschäftigt^^). Rechtliche Maßnahmen gegen wirtschaft
liche Machtstellungen dieser A rt sind bis heute nur 
die Bestimmungen der §§ 98— 104 des schwedischen 
Aktiengesetzes vom 1. Jan. 1948, die den A ktiengesell
schaften eine umfassende Publizitätspflicht vorschrei
ben, zu der auch die Offenlegung der wirtschaftlichen 
Organisationsverhältnisse gehört. Auch diese Bestim
mungen zeigen wieder, daß der Gesetzgeber das 
Hauptgewicht auf die Förderung der M arkttransparenz 
durch erw eiterte Publizität legt. Schließlich sei noch 
darauf hingewiesen, daß es in Schweden zur Bekämp
fung wirtschaftlicher Macht noch das M ittel der Sozia
lisierung gibt, das aber nur sehr vorsichtig und 
zurückhaltend gehandhabt wird. W ie erwähnt, unter
liegen auch öffentlich-rechtliche und gemischtwirtschaft
liche Unternehmungen in derselben W eise dem Kar
tellgesetz wie die Privatwirtschaft.
Die schwedischen Genossenschaften fordern den Aus
bau der Monopolgesetzgebung vor allem in drei Rich
tungen^®). ü b er das Gesetz von 1947 hinausgehend, 
das grundsätzlich alle K artellverträge zuließ und sie 
nur der Registrierpflicht unterwarf, wenn das M onopol
amt es im Einzelfall bestimmte, will man ein Verbot 
derjenigen V erträge erreichen, die den wirtschaftlichen 
und technischen Fortschritt hemmen. Ob ein solches 
partielles Kartellverbot geeignet ist, die monopolisti
sche Betätigung nachhaltig zu unterbinden, erscheint 
fraglich, zumal man bei der Anwendung dieses Mittels 
der direkten Monopolpolitik sehr leicht in umständ
liche Beweis- und Revisionsverfahren hineingeraten 
kann. Die amerikanische A ntitrustpraxis mit ihrem 
generellen K artellverbot und gleichzeitiger Beschrän
kung der Strafverfolgung auf wenige große Objekte 
w irkt gerade durch die Langwierigkeit des V er
fahrens, das oft Jahre dauert, abschreckend. Der Ein
bau der Möglichkeit eines partiellen Kartellverbotes 
in die schwedische Monopolgesetzgebung w ürde im 
übrigen auch eine wesentliche Änderung des Gesetzes 
von 1946 erforderlich machen.
Wichtiger, weil juristisch leicht zu realisieren, sind die 
beiden anderen Forderungen der Genossenschaften.
“ ) nad i N eum eyer, K artelle  und D ffentlid ikeit ln  Sdiweden, 
a. a. D., S. 218/219.
**) Vgl. hierzu  K arte llövervakning odi nyetableringskontro l, 
K ooperatoren, Bd. 37, H eft 15/16, Stodiholm , A ugust 1950, ferner 
H asselm ann, a. a. O., S. 92.
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Sie zielen vor allem auf eine Sdiwädiung der internen 
Kartellmadit ab und wollen die Sprengung eines Kar- 

' teils von innen her erleichtern. Die Vorschläge gehen 
dahin, daß keine Bezugssperren mehr gegen solche 
Kartellmitglieder verhängt werden dürfen, die irgend
welche Bedingungen des Kartellvertrages nicht ein- 
halten. Als dritte Änderung schlagen die Genossen
schaften vor, den in Kartellverträgen festgelegten 
Konventionalstrafen und Entschädigungen den Charak
ter der Einklagbarkeit zu nehmen.
Die Verwirklichung der beiden letztgenannten Forde
rungen würde sowohl die bisherige Linie der schwedi
schen Monopolpolitik (Beschränkung auf indirekte 
Maßnahmen) fortsetzen, als auch zugleich die Kartell
macht an ihrer Wurzel treffen. Es ist daher verständ
lich, daß die Interessenten gegen diese Vorschläge 
Sturm laufen. Aber die Rolle, die die Genossenschaf
ten heute in der schwedischen Wirtschaft spielen, wie 
auch die freundliche Haltung der sozialistischen Regie
rung ihnen gegenüber lassen erwarten, daß diese Vor
schläge in absehbarer Zeit realisiert werden. 1949 
wurde auch von der Regierung ein Sachverständigen
ausschuß eingesetzt, der die Ausgestaltungsmöglich
keiten der Monopolgesetzgebung untersuchen soll. 
Kritische Stimmen wurden auch gegen den völlig un
genügenden Apparat des Monopolamtes laut. In der 
Tat w irkt er, besonders wenn man an den aufgebläh
ten Apparat der USA. denkt mit seinen mehreren 
hundert Juristen, Volkswirten und sonstigen Ange
stellten, geradezu zwergenhaft. Das schwedische 
Monopolamt beschäftigte Anfang 1949 in der Abtei
lung für Kartellregistrierung fünf und in der Abtei
lung für Sonderuntersuchungen ganze vier Personen. 
Für den Aktenbetrieb und die Korrespondenz stan
den drei weibliche Bürokräfte zur Verfügung ^̂ ). 
Als Ursache für diese unzureichende personelle Kapa
zität werden die wirtschaftlichen und finanziellen Nach- 
kriegsschwierigkeiten Schwedens angegeben, durch 
die der ursprünglich geplante Ausbau hätte hinaus
geschoben werden müssen. Im Rahmen der künftigen 
Erweiterung des Amtes ist vor allem die Einrichtung 
einer dritten Abteilung vorgesehen, die laufende 
Marktanalysen durchführen und dabei besonders die 
kartellgebundenen Preise beobachten soll.

AUSBLICK
Trotz der Kritik am Gesetz von 1946 sollte seine Be
deutung nicht unterschätzt werden. Die Erfahrungen, 
die man bisher mit seiner Anwendung machte, zeigen 
deutlich eine langsame, aber stetige W irkung in Rich
tung auf das Ziel, das dem Gesetzgeber vorschwebte.
“ ) Vgl. Bouvin, a. a. O., S. 40.

Der lähmende Druck der Kartelle auf die kleineren 
und mittleren Unternehmer hat sich zweifellos ver
ringert, wenn sich dies natürlich auch cjuantitativ nicht 
nachweisen läßt. Günstige Auswirkungen aut die w irt
schaftliche Lebens- und Expansionsfähigkeit der m ittel
ständischen Existenzen sind aber spürbar. Als Ergän
zung zur Kartellregistrierung hat sich übrigens die in 
manchen W irtschaftszweigen sehr wirksam gehand- 
habte Preiskontrolle herausgestellt. 
Monopolbekämpfung allein durch gesetzliche Erweite
rung der M arkttransparenz bedarf zu ihrem Gelingen 
sicherlich ganz besonderer Voraussetzungen. Es läßt 
sich nicht leugnen, daß diese Voraussetzungen zu 
einem großen Teil in Schweden gegeben sind. Die 
entschlossene Haltung der breiten Verbraucherschich
ten ist schlechthin beispielhaft. W as die schwedischen 
Konsumgenossenschaften bisher an Erfahrungen in 
der Niederringung monopolistischer Macht gesammelt 
haben, kann als schweres Handicap für die Monopol
interessenten nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Daß, eine staatliche Monopolpolitik, die aus Prinzip 
die der W irtschaft immanente Eigenentwicklung nicht 
unterbricht, sondern nur mit leichter Hand zu formen 
sucht — also nur indirekte, marktkonforme M ittel an
wendet — die Befürworter radikaler Lösungen nicht 
auf ihre Kosten kommen läßt, dürfte kaum verw under
lich sein. Man sollte aber bedenken, daß die Aktivie- 

. rung der Konkurrenz und die Erleichterung m arkt
strategischer Bekämpfung der Monopole unter Um
ständen positivere Mittel sein können, als bloße 
Restriktionen, die nur Entwicklungslinien aufhalten 
oder verbiegen können. W enn der Staat das W irken 
der Kartelle und Großunternehmungen mit direkten 
Eingriffen erfolgreich (und d. h. vor allem: ohne Schädi
gung der wirtschaftlich notwendigen Eigenentwicklung) 
einschränken und in staatlich regulierte Bahnen zwin
gen will, dann wird er kaum ohne einen Apparat von 
sachverständigen Fachleuten auskommen. Ob es aber 
letztlich dem (ethischen und soziologischen) Sinn der 
Konkurrenz entspricht, daß der bürokratische Apparat 
des Staates die bürokratischen A pparate der Mono
pole bekämpft, muß mit Recht bezweifelt werden. 
Damit soll die in besonderen Fällen notwendige An
wendung direkter, nicht marktkonformer M ittel (von 
der Preisfestsetzung bis zur Sozialisierung der Grund
stoffindustrien und Versorgungsbetriebe) nicht be
stritten werden. Gemeint ist nur, daß die Form der 
Monopolpolitik, wie sie in dem schwedischen Beispiel 
zum Ausdruck kommt, vielleicht mehr von echter 
W ettbewerbsordnung enthält, als es die Restriktions
und Verbotsgläubigen wahr haben wollen.

Summary: D e v e l o p m e n t  o f  t h e  
C o n t r o l  o f  M o n o p o l i e s  i n  
S w e d e n .  Sw eden se t an  exam ple 
illustrating an an ti-tru s t po licy  free  of 
dogmatic considerations in  w hich the  
co-operative associations and  n o t th e  
governm ent are  th e  m otor of leg is
lation. A " tran sp aren cy “ of th e  m arket

Résum é: C o n t r ô l e  d e s  m o n o 
p o l e s  e n  S u è d e .  La Suède donne 
u n  bon- exem ple p o u r une  po litique 
an ti-m onopoliste adogm atique dans le  
sens que la  force m otrice  po u r la  
lég isla tion  su r le s  m onopoles n 'e s t pas 
rep ré sen tée  p a r  l 'é ta t  m ais p a r  les co
opéra tives. Le b u t de la  lo i su r les

Resum en: E l  d e s e n v o l v i m i e n t o  
d e l  c o n t r o l  d e  l o s  m o n o 
p o l i o s  e n  S u e c i a .  Suecia ofrece 
un buen  e jem plo  de  una  po lítica  in- 
dogm ática an ti - m onopolista, en  el 
sen tido  de que  la  fuerza m otriz  de  la  
leg islac ión  m onopolizadora no es e l 
Estado sino e l m ovim iento  coopera tivo .
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is  the  p aram o u n t aim  of th e  Sw edish 
c a rte l law , th e  fight ag a in s t m onopolies 
is left to  th e  in itia tiv e  o f bo th  com 
p e tito rs  an d  consum ers. In  1899 th e  
Sw edish co -opera tive  associa tions s ta r t
ed  th e ir  fight ag a in s t p riv a te  m ono
po lies by  a  pub lic ity  cam paign w hich 
in  1909 w as follow ed by econom ic- 
s tra teg ica l m easures. The ac t passed  
in  1925 m ark s th e  beg in n in g  of a 
g overnm en t sponsored  an ti- tru s t policy . 
It w as a  so rt of ca rte l su pe rv is ion  law  
which, how ever, rem ained  ineffec tive  
b ecause  on ly  a  sm all num ber o f in 
v es tig a tio n  com m issions w ere  se t up 
by  th e  governm ent. D uring  th e  second 
w orld  w ar th e  ca rte ls  becam e p a r t  of 
th e  w ar econom y which enab led  them  
to  in crease  th e ir  influence. It is 
ch aracteristic  of th e  Sw edish  m en ta lity  
th a t  th e  c a rte l law  of 1946 w as aim ed 
a t  p rev en tin g  th e  d e trim en ta l effects 
o f an y  re str ic tio n  of free  com petition  
by  a  reg is tra tio n  of a ll ag reem en ts 
lim iting  com petition  and  by  stipu la ting  
in v es tig a tio n s in  specia l cases. The 
ca rte l reg is te r  is  th e  co re  of m onopoly  
leg isla tion  in  Sw eden. C a rte l ag ree 
m ents, how ever, h av e  to  be  reg iste red  
on ly  if th a t  is  ex p ress ly  req u ested  by 
th e  m onopoly  board . T he reg istra tio n  
d id  n o t fully  m ee t th e  expecta tio n s 
because  in  th e  long  ru n  th e  m ere  fact 
of p ub lica tion  d id n o t p ro v e  to  be an  
effec tive  w eapon  ag a in s t a rb itra ry  
res tr ic tio n s  of com petition . O n the  
o th e r hand, th e  p u b lica tion  o f carte l 
ag reem en ts  co n siderab ly  fac ilita tes  the  
fight o f th e  co -opera tive  associa tions 
ag a in s t m onopolies. T he Sw edish  co
o p e ra tiv e  associa tions w an t an  ex
ten sio n  of leg isla tio n  in  th e  follow ing 
d irec tions: 1) A greem en ts h am pering  
th e  econom ic an d  technical p rog ress 
should  be  p roh ib ited . 2) T he blocking 
of supp lies to  c a rte l m em bers no t 
fulfilling th e ir  ca rte l o b liga tions should  
no longer be  allow ed. 3) It shou ld  be 
in te rd ic te d  to enforce b y  law  con
ven tio n a l p en a lties  fixed in  ca rte l 
agreem ents.

ca rte ls  consiste  p resq u e  un iquem en t 
dans l'o b ten tio n  d 'u n e  m eilleu re  tra n s
p aren ce  du m arché e t  fa it de  la  lu tte  
p ro p rem en t d ite  con tre  les m onopoles 
l 'a ffa ire  de la  lég itim e défense  des 
co n cu rren ts e t des consom m ateurs. 
D éjà en 1899 la  société  co o p éra tiv e  de 
consom m ation suédoise en tre p rit  la  
lu tte  con tre  les m onopoles p rivés, au  
début seu lem ent p ar des pub lica tions, 
m ais depu is 1909 p a r  des m oyens 
stratégo-économ iques. La loi de 1925 
constitue  le  déb u t d 'u n e  p o litique  
m onopoliste  d 'é ta t. Il s 'a g it d 'u n e  loi 
su r le  con trô le  des ca rte ls  qui re s ta it  
sans ré su lta ts  p ra tiq u es  p a rc e  que  le  
gouvernem ent n 'a v a it  créé  q u 'u n  p e tit 
nom bre de  com m issions d 'in v estig a tio n . 
A u cours de la  g u erre  de 1939/45 en 
conséquence de leu r  tran sp o sitio n  dans 
le cad re  de l'économ ie de g u erre  
l'in fluence des ca rte ls  a lla it cro issan t. 
La m en ta lité  suédo ise se tro u v e  carac
té risée  p a r  la  définition du but de la 
loi su r les ca rte ls  da tée  de  1946: p a r  
l 'en reg istrem en t des conventions sus
cep tib les de lim ite r la  lib re  concurrence  
a in s i que p a r  des investig a tio n s 
déta illées e lle  asp ire  à  p ré v e n ir  aux  
conséquences désav an tag eu se  des re 
stric tio n s im posées à  la  lib re  con
currence . L 'é lém en t e s sen tie l de  ce tte  
lég isla tion  su r le s  m onopoles e s t le  
reg is tre  des ca rte ls . C ep en d an t l 'e n 
reg istrem en t des co n ven tions de  ca rte ls  
n 'e s t  o b lig a to ire  q u 'en  cas de  dem ande 
ex p resse  de  la  p a r t de  l'office des 
m onopoles. L 'espo ir m is dan s ce t 
en reg is trem en t n e  s 'e s t réa lisé  que 
partie llem en t. Il fa lla it reco n n a ître  q u 'à  
la  longue u n e  p u b lica tion  n e u tre  ne 
rep ré sen te  p as u n e  arm e efficace 
con tre  la  re str ic tio n  a rb itra ire  de la 
lib re  concu rrence . D 'au tre  p a r t  la 
pu b lica tion  des conven tio n s de  carte ls 
fac ilite  g randem en t la  lu tte  des co
o p éra tiv es  con tre  le s  m onopoles. Les 
co o péra tives suédoises d em anden t que 
la  lég isla tion  su r le s  m onopoles se ra  
é ten d u e  en  tro is  d irec tions: 1. In te r
d iction  de to u te  conven tion  e n tra v a n t 
le  p rog rès économ ique e t ted m iq u e . 
2. A bolition  des défenses de  fo u rn itu re  
im posées au x  m em bres de ca rte ls  ne  
répo n d an t pas à  leu rs  engagem en ts de 
carte ls. 3. A bolition  de  l'ex ig ib ilité  
des am endes co n trac tu e lles  p révues 
par des conventions de  carte ls.

La ley  sueca  de „ca rte l“ tie n d e  a 
co nsegu ir u n a  m ayor tran sp a ren c ia  de 
m ercado  y  d e ja  la  v e rd a d e ra  lucha 
con tra  lo s m onopolios a  la  defensa  
p ro p ia  de  los com petidores y  con
sum idores. Ya en 1899 la  asociac ión  
coopera^tiva sueca  en tab ló  com bate 
con tra  los m onopolios p riv ad o s; p r i
m eram en te  m ed ian te  pub licac io n es y  
d espués con m edios económ ico-estraté- 
gicos. La ley  de  1925 co n s titu y e  el 
com ienzo de la  po lítica  m onopolizadora 
gobernam en ta l. E ra u n a  especie  de  ley  
c o n tro lad o ra  de  „ca rte l“ que  quedó 
p rác ticam en te  ineficaz, p o rque no 
fueron  es tab lec idos p o r e l gob ierno  
sino pocas com isiones investig ad o ras . 
D uran te  la  segunda g u e rra  m und ia l se 
aum entó  la  influencia  de  los „ c a rte le s“ 
debido a  su  in co rpo rac ión  en  , la  
econom ía d e  g u erra . C a rac te rís tico  de 
la  m en ta lid ad  sueca  es la  finalidad  de 
la  le y  de „cartel" de  1946 q u e  tien d e  
a  p rev en ir  las co n secuencias d añ in as  
de  la  lim itación  de  com petencia , lo 
que  se  tr a ta  de conseg u ir m ed ian te  
in v estig ac io n es esp ec ia les  y  el reg is tro  
de  los acuerdos que  re s tr in g e n  la  
com petencia . En e l cen tro  de  la  le y  
m onopolizadora se h a lla  e l reg is tro  de 
lo s „carte les" , en  e l q u e  se  in sc rib en  
so lam en te  con v en io s de  „ca rte l“ s i e l 
oficio m onopolista  lo exige. Las esp e
ran zas que  se cifran  en  e l reg is tro  no 
se  h an  cum plido sino  p a rc ia lm en te . Se 
h a  o bservado  que u n a  p ub licación  
n e u tra  no constitu y e , a  la  la rga , 
n in g u n a  arm a eficaz co n tra  u n a  re 
stricc ión  a rb itra r ia  de la  com petencia . 
Por o tra  p a rte , p o r la  p ub licación  de 
lo s co n tra to s de  „cartel" se  fac ilita  la  
lucha de la s  co o p era tiv as co n tra  los 
m onopolios. Las asociac iones coopera
tiv a s  su ecas ex ig en  e l desarro llo  de  la  
leg islac ió n  m onopolizadora en  tre s  
d irecciones; 1 °, La p roh ib ic ió n  de  los 
co n tra to s  que  c o n tra rre s ta n  el p ro g reso  
económ ico y  técn ico ; 2 °, e l le v a n ta 
m ien to  de  la  p ro h ib ic ión  de  ap ro 
v isionam ien to  infligido a  los m iem bros 
de  „ca rte le s“ que  no  o b se rv a n  las 
o b ligaciones de „carte l" ; 3 °, e l le v a n ta 
m ien to  de  la  p o sib ilidad  de  rec lam ar 
ju d ic ia lm en te  m u ltas  conven c io n a les 
es tip u lad a s en  lo s co n tra to s  de  „cartel".
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